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Die M onopolkom m ission hat nun 
ihr G utachten zum Zusam 

m enschlußvorhaben zwischen 
Daim ler-Benz und MBB vorgelegt. 
Diese Fusion hatte die Bundesre
gierung seit langem vorbereitet, und 
mögliche andere Optionen zur Er
höhung der -  unbestritten unteropti
malen -  Effizienz der deutschen 
Luft- und Raum fahrtindustrie wur
den dagegen verworfen. Die w e tt
bewerblichen Ausw irkungen ver
schiedener Lösungen scheinen da
bei nur am Rande in die Überlegun
gen der Regierung eingeflossen zu 
sein. So ergab sich schließlich ein 
Fusionsvorhaben, das besonders 
viele G efährdungspotentiale für den 
W ettbewerb in sich vereinigt: Mit 
dem  Zusam m enschluß erreicht 
Daim ler-Benz eine absolute Größe, 
bei der eine potentie lle oder aktuelle 
Beeinflussung der Politik in der Bun
desrepublik Deutschland angenom 
men werden muß; zudem  ist die 
größte deutsche Bank der w ich tig 
ste Aktionär. Die schon je tzt überra
gende F inanzkraft von Daimler- 
Benz schreckt potentie lle Konkur
renten ab. Die konglom erate Be
herrschung vie ler Märkte erm ög
licht Q uersubventionierung und 
stellt ein erhebliches Drohpotential 
dar. Insbesondere in der W ehrtech
nik und der nicht-kom m erziellen 
Raum fahrt entstehen durch den 
Zusam m enschluß m arktbeherr
schende Stellungen oder werden 
verstärkt. Das Fusionsvorhaben 
mußte som it vom Bundeskartellam t 
untersagt werden; die beteiligten 
ün ternehm en hatten daraufhin e i
nen Antrag auf M inistererlaubnis ge
stellt.

Der M onopolkom m ission oblag 
es nun zu prüfen, ob die Verschlech
terung der W ettbew erbsbedingun
gen durch positive W irkungen auf 
das G em einwohl überkom pensiert 
wird. Solche positiven W irkungen 
sieht sie in drei Bereichen: Der 
staatliche Einfluß bei MBB wird ver-
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m indert und so die Voraussetzung 
für ökonom isch rationales W irt
schaften geschaffen. Die Zuführung 
von neuem Kapital für die Airbus- 
Produktion verringert den Bedarf an 
staatlichen Subventionen. Und 
schließlich dürfte ein solch finanz
starkes und großes Unternehm en 
w ie Daim ler-M BB in internationalen 
Konsortien eine stärkere Stellung 
besitzen und daher technolog ie
intensivere Fertigungen als bisher 
nach Deutschland holen können.

Die Kom m ission hatte auch zu 
untersuchen, inw ieweit durch Aufla 
gen negative W irkungen des Z u
sam m enschlusses verm indert oder 
positive verstärkt werden können. 
Auf den M ärkten für Rüstungsgüter 
und Produkte der n icht-kom m erzie l
len Raum fahrt führt das industrie
politische Verhalten des Auftragge
bers Staat zu einem Ausschluß der 
in ternationalen Konkurrenz. Daher 
wäre der Zusam m enschluß weniger 
problem atisch, wenn auch für diese 
Güter zum indest europäische A n
bieter g le ichbehandelt würden. Die 
Folgen der Fusion für die absolute 
Konzentration würden wohl am be
sten m it einer Veräußerung der von 
der Deutschen Bank gehaltenen 
Anteile an Daim ler-Benz begrenzt.

Und die Gem einwohlwirkungen 
könnten gesteigert werden, wenn 
sich die Länder bei MBB vollständig 
zurückziehen würden. Diese drei 
Auflagen müßten sich an die Bun
desregierung, die Deutsche Bank 
und die Länder Bremen, Hamburg 
und Bayern richten. Die Deutsche 
Bank und die Bundesregierung sind 
zwar m it die Hauptverantwortlichen 
für das Zusam m enschlußvorhaben, 
aber dem Gesetz nach ebensowenig 
wie die Länder Verfahrensbeteiligte. 
Insofern kom m en sie als Adressa
ten für Auflagen nicht in Betracht.

So bleibt als praktische Möglich
keit nur die Veräußerung bestimm
ter Aktivitäten in der Rüstung und 
Triebwerkproduktion durch Daimler- 
Benz oder MBB, um die negativen 
A usw irkungen des Zusam m en
schlusses zu verm indern. Dies 
schlägt die M ehrheit der Kommis
sion auch vor. Unter d ieser Bedin
gung sieht sie die Vorteile der Fu
sion für das G em einwohl als so be
deutend an, daß die negativen Aus
w irkungen für den W ettbewerb über
kom pensiert werden, und empfiehlt 
daher eine Genehm igung.

Im G egensatz dazu weist der Vor
s itzende der Kom m ission in seinem 
M inderheitsvotum  -  zu Recht -  dar
auf hin, daß durch eine solche Auf
lage die wohl ohnehin eher gerin
gen Verbund- und daher auch die 
G em einw ohlvorte ile we iter verm in
dert würden. Angesichts der überra
genden Nachteile für die Wettbe
werbsstruktur in der Bundesrepu
blik Deutschland hält er die ver
m eintlichen Vorteile für eher unbe
deutend und kom m t zu einem  ab
lehnenden G esam turte il. Es ist zu 
bedauern, daß diese Bewertung in 
der Kom m ission keine M ehrheit ge
funden hat, denn m it dem vorliegen
den G utachten wird dem W irt
schaftsm in ister das „K onzern
schm ieden“ erheblich erleichtert; 
und es bleibt zu hoffen, daß dies 
kein Präzedenzfall wird.
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